
§§ 58—61 EheG; §§ 510 a, 160 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3, 
314. 313 Abs. 1 Ziff. 3, 331, 139 ZPO.

1. Bei Erlaß eines abgekürzten Versäumnisurteils 
gegen den Verklagten muß der Sachantrag des 
Klägers im Sitzungsprotokoll festgestellt werden. Das 
Sitzungsprotokoll muß ferner ergeben, daß das zur 
Rechtfertigung des Klaganspruchs erforderliche tatsäch
liche Vorbringen des Klägers mündlich vorgetragen 
worden ist. Das auf besonderem Blatt erlassene abge
kürzte Versäumnisurteil ist mit der bei den Akten be
findlichen Urschrift oder Abschrift der Klage zu ver
binden.

2. Zur Begründung des Unterhaltsanspruchs der ge
schiedenen Ehefrau genügt nicht die Behauptung der 
eigenen Unterhaltsbedürftigkeit, es gehören dazu auch 
die Darlegung des Rechtsgrundes und schlüssige An
gaben über die die Leistung des begehrten Unterhalts 
rechtfertigenden Vermögens- und Einkommensverhält- 
nisse des Verklagten.

OG, Urt. vom 21. Dezember 1954 — 1 Zz 241 /54.
Die Parteien waren Eheleute. Ihre Ehe ist am 21. April 1953 

rechtskräftig geschieden worden. Mit der am 19. Juni 1953 er
hobenen Klage machte die Klägerin einen Anspruch auf Un
terhaltsgewährung gegen den Verklagten geltend. Sie hat be
antragt, den Verklagten zur Zahlung von monatlich 80 DM zu 
verurteilen.

Zur Begründung hat sie behauptet, daß sie nicht arbeits
fähig sei. Sie habe bisher von der Sozialfürsorge Unterstützung 
erhalten. Diese lehne jedoch unter Hinweis auf die Unterhalts
pflicht des Verklagten eine Weiterzahlung ab. Gleichzeitig hat 
sie eine ärztliche Bescheinigung eingereicht, in der bescheinigt 
war, daß die Arbeitsfähigkeit der Klägerin bei weiterer Be
handlungsbedürftigkeit eingeschränkt sei, während ein anderer 
Arzt bestätigt hatte, daß die Klägerin nicht arbeitseinsatzfähig 
sei. Ihrem Gesuch auf Bewilligung einstweiliger Kosten
befreiung hat das KrG A. stattgegeben.

Im Termin am 7. Juli 1953 hat das Gericht auf Antrag des 
Prozeßbevollmächtigten der Klägerin Vertagung bewilligt, ohne 
den erschienenen Verklagten zu hören.

Nachdem das Gericht auch den auf den 21. Juli 1953 bestimm
ten Termin auf Antrag der Klägerin vertagt hatte, hat es im 
Termin zur mündlichen Verhandlung vom 11. August 1953 auf 
Antrag der Klägerin gegen den trotz ordnungsgemäßer Ladung 
nicht erschienenen Verklagten Versäumnisurteil nach Klage
antrag erlassen.

Das Sitzungsprotokoll vom 11. August 1953 lautet: „Es wird 
festgestellt, daß die Ladung ordnungsgemäß zugestellt wurde. 
Kläger beantragt Versäumnisurteil. B. u. v. Es wird das auf 
Bl. 2 d. A. vermerkte Versäumnisurteil verkündet.“

Den gegen dieses Urteil vom Verklagten erhobenen Einspruch 
hat das Kreisgericht mit Urteil vom 1. September 1953 verwor
fen, nachdem der Verklagte zu dem auf den 1. September 1953 
bestimmten Termin trotz ordnungsgemäßer Ladung wiederum 
nicht erschienen war.

Die vom Verklagten dagegen eingelegte Berufung hat das 
Bezirksgericht mit Beschluß vom 16. November 1953 als offen
sichtlich unbegründet verworfen, da der Fall der Versäumung 
des Verklagten Vorgelegen habe.

Der Generalstaatsanwalt hat die Kassation der ergangenen 
Entscheidungen beantragt. Er rügt Verletzung der §§ 118, 144, 
331 Abs. 2 und 139 ZPO. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Versäumnisurteil vom 11. August 1953 mußte 

schon wegen wesentlicher Verfahrensmängel aufge
hoben werden.

Nach §§ 510 a, 160 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 ZPO sind 
Anträge durch das Sitzungsprotokoll oder durch Auf
nahme in eine Schrift, die dem Protokoll als Anlage 
beigefügt und als solche in demselben bezeichnet wird, 
festzustellen. An Stelle der Feststellung genügt die Be
zugnahme auf den Inhalt eines vorbereitenden Schrift
satzes. Auch die Klageschrift gilt in diesem Sinne als 
vorbereitender Schriftsatz. Obwohl das Oberste Gericht 
bereits wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen 
hat, zur Wahrung der demokratischen Gesetzlichkeit 
auch die formellen Vorschriften der Prozeßordnung 
sorgfältig zu beachten, hat sich das Kreisgericht über 
diese Pflicht in leichtfertiger Weise hinweggesetzt. 
Unter „Anträgen“ im Sinne von § 510 a ZPO sind die 
Sachanträge zu verstehen, d. h. die Anträge, die das 
Klagbegehren selbst zum Inhalt haben, zum Unter
schiede von den reinen Prozeßanträgen, wie z. B. dem 
Anträge auf Erlaß des Versäumnisurteils, bezüglich 
deren die Feststellung zu Protokoll nicht zwingend vor
geschrieben ist.

Gemäß §§ 314, 313 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO genügt auch 
die Hervorhebung der gestellten Anträge im Tatbestand 
des Urteils.

Weiter gilt im Versäumnisverfahren gegen den Ver
klagten nur das tatsächliche m ü n d l i c h e  Vorbringen 
des Klägers als zugestanden. Es muß also ebenfalls im 
Protokoll oder in einer Anlage desselben oder, wenn 
beides — fehlerhafterweise — unterbleibt, wenigstens 
durch Hervorhebung im Tatbestand des Urteils festge
stellt werden.

Im vorliegenden Fall hat das Kreisgericht vom Er
laß eines abgekürzten Urteils im Sinne von § 313 Abs. 3 
ZPO Gebrauch gemacht. Da aber auch dieses Urteil 
einen Tatbestand nicht enthält, fehlt es an jeder Fest
stellung sowohl des von der Klägerin gestellten Sach- 
antrags als auch des zu seiner Rechtfertigung vorge
tragenen Sachverhalts. Diese Mängel stellen eine Ver
letzung des Gesetzes dar und müssen daher zur Auf
hebung des darauf beruhenden Urteils führen.

Hinzu kommt weiter, daß das Vorbringen der Klä
gerin den Klagantrag nicht schlüssig zu begründen ver
mochte. Zunächst hat es die Klägerin unterlassen, dar
zulegen, aus welchem Rechtsgrund sie ihren geschiede
nen Ehemann zur Unterhaltsgewährung in Anspruch 
nehmen will. Die Scheidung einer Ehe hat nicht ohne 
weiteres die Unterhaltspflicht eines Ehegatten gegen
über dem anderen zur Folge. Diese ist vielmehr, sofern 
der klagende Ehegatte nicht überhaupt selbst zur Be
streitung seines Unterhalts imstande ist, vom Vorliegen 
einer der Voraussetzungen der §§ 58 bis 61 EheG ab
hängig. In allen diesen Fällen kommt es entscheidend 
auch auf die Leistungsfähigkeit des in Anspruch ge
nommenen Ehegatten an. Zur Begründung des Klag
anspruchs genügte also nicht die Behauptung der eige
nen Unterhaltsbedürftigkeit der Klägerin, sondern es 
gehörten dazu auch schlüssige Angaben über die die 
Leistung des begehrten Unterhalts rechtfertigenden 
Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Ver
klagten.

Die Klärung dieser Fragen war im übrigen schon zur 
Entscheidung über den Antrag der Klägerin auf Be
willigung der einstweiligen Kostenbefreiung unerläß
lich. Das Gericht hätte hierzu von den Anwendungs
möglichkeiten des § 118 a ZPO Gebrauch machen müs
sen, bevor es ohne jede Prüfung des Klaganspruchs der 
Klägerin die einstweilige Kostenbefreiung bewilligte.

Mindestens aber hätte das Kreisgericht im Prozeß
verfahren selbst im Wege seiner Aufklärungspflicht 
nach § 139 ZPO auf Ergänzung des ungenügenden Sach- 
vorbringens hinwirken müssen, was ohne jede Schwie
rigkeit möglich gewesen wäre, da der Verklagte im 
Verhandlungstermin am 7. Juni 1953 ausweislich des 
Sitzungsprotokolls persönlich erschienen war.

§ 323 ZPO; §§ 60, 63 EheG.
Bei einer auf § 323 ZPO gestützten Klage auf Ab

änderung eines nach § 60 EheG zuerkannten Unterhalts
beitrages muß sich die Prüfung des Gerichts gegebenen
falls darauf erstrecken, inwieweit sich die wirtschaft
lichen Verhältnisse des Bedürftigen, des anderen Ehe
gatten und der nach § 63 EheG unterhaltspflichtigen 
Verwandten seit dem Vorprozeß verändert haben.

OG, Urt. vom 18. Januar 1955 — 1 Zz 221/54.
Die Ehe der Parteien wurde im Jahre 1950 aus beiderseiti

gem Verschulden geschieden. Nach der Scheidung zahlte der 
Verklagte freiwillig einen Unterhaltsbeitrag von 40 DM mo
natlich an die Klägerin. Mit Urteil des Amtsgerichts A. vom 
26. April 1951 wurde der Verklagte zur Zahlung eines mönat- 
lichen Unterhaltsbeitrages von insgesamt 50 DM verurteilt. 
Grundlage für die Entscheidung war ein monatlicher Verdienst 
des Verklagten von 250 DM und die völlige Erwerbsunfähig
keit der Klägerin.

Mit der erneuten auf § 323 ZPO gestützten Klage begehrte 
die Klägerin eine Erhöhung des Unterhaltsbeitrages auf 100 
DM monatlich. Sie behauptete, daß der Kläger jetzt 500 DM 
monatlich verdiene und daß die durch ihren Sohn bisher ge
leistete Unterstützung weggefallen sei.

Der Verklagte beantragte Klagabweisung und wendete ein, daß 
die Klägerin überhaupt keinen echten Unterhaltsanspruch habe, 
sondern nur den Anspruch auf einen der Billigkeit entspre
chenden Beitrag zu ihrem Unterhalt nach § 60 EheG. Diesen 
Anspruch habe er mit der Zahlung von 50 DM monatlich er
füllt. Die Klägerin müsse, wenn sie damit nicht auskomme, 
ihren Sohn in Anspruch nehmen, der in sehr guten Verhält
nissen lebe. Seine, des Verklagten, wirtschaftlichen Verhält
nisse hätten sich auch nicht wesentlich gebessert. Er verdiene 
jetzt zwar 400 DM, sei aber wieder verheiratet. Seine jetzige 
Ehefrau verdiene allerdings monatlich 209 DM brutto.
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